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RS OGH 1986/12/11 7Ob711/86
(7Ob712/86)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1986

Norm

1.DVEheG §79 Abs2

ZPO §237 A

Rechtssatz

Einer teilweisen Klagsrücknahme nur bezüglich des Verschuldens im Falle eines Scheidungsbegehrens nach § 49 EheG

steht § 60 EheG entgegen. Auch eine teilweise Einschränkung auf ein Mitverschulden ist unzulässig.
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